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K 0232/2022 (DBK) 

Kleine Anfrage Mark Winkler (FDP.Die Liberalen, Witterswil): Kunst und Kosten. Wie 

viel Kunst verträgt der Kanton? (21.12.2022)  

 

Der Kanton Solothurn hat mit über 4000 Werken einen grossen Fundus an Gemälden, Plasti-

ken, Zeichnungen und Skulpturen etc. Viele dieser Werke sind in den verschiedensten öffent-

lichen Gebäuden platziert. Zudem werden Bilder und Skulpturen in verschiedenen Lagern 

aufbewahrt. Zudem werden jährlich verschiedene Ankäufe getätigt.  

 

Die Regierung wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:  

1. Wie viele Ankäufe - Stückzahl und Summe - wurden in den letzten zehn Jahren durch-

schnittlich getätigt? 

2. Wie sind die Pläne des Kantons für künftige Ankäufe pro Jahr und gibt es eine Langzeit-

planung? 

3. Ist das Verzeichnis aller sich im Besitz des Kantons befindenden Werke aktuell? 

4. Wieso werden Werke, die unabhängig vom Kuratorium durch die Departemente einge-

kauft werden, nicht systematisch ins Inventar aufgenommen? 

5. Macht es Sinn, dass die Departemente unabhängig vom Kuratorium Kunst beschaffen 

können? Gibt es eine entsprechende Kontrolle? 

6. Wie viele Gemälde und Skulpturen sind in öffentlichen Gebäuden in Verwendung? 

7. Wie viele dieser Werke werden in Museen ausgestellt? Gibt es eine Zusammenarbeit zwi-

schen dem Kanton und den drei städtischen Museen Solothurn/Olten/Grenchen? 

8. Wie viele Gemälde/Kunstwerke sind in einem Depot oder mehreren Depots eingelagert? 

9. Was kosten diese Kunstdepots den Kanton (Miete, Pflege, Unterhalt, Personalkosten) 

jährlich? 

10. Sind diese Depots (Räumlichkeiten) konservatorisch und sicherheitstechnisch auf dem 

neusten Stand? 

11. Sind alle Werke (im Einsatz oder im Depot) versichert und wenn ja, wie hoch ist die Jah-

resprämie? 

12. Wie viele der eingelagerten Werke wurden in den letzten Jahren nicht mehr ausgestellt 

oder verwendet? 

13. Wie lange werden die nicht mehr verwendeten Bilder und Skulpturen vom Kanton aktuell 

aufbewahrt? 

14. Kann sich die Regierung vorstellen, Werke, die in den letzten zehn Jahren nicht ausge-

stellt wurden, respektive für die der Kanton keine Verwendung mehr sieht, unter Berück-

sichtigung der Urheberrechte, an einer öffentlichen Auktion zu versteigern? 

15. Kann sich die Regierung vorstellen, den Nettoerlös dieser Auktion einem gemeinnützigen 

Zweck zuzuführen?  

16. Kann sich die Regierung vorstellen, Werke, die an dieser Auktion keine Interessenten fin-

den, unter Berücksichtigung der Urheberrechte zu zerstören (Deakzession)? 

17. Wenn sich die Regierung dieses Vorgehen nicht vorstellen kann, gibt es Konzepte, wie 

lange die Werke aufbewahrt werden sollen? 

18. Wenn ja, welche Kategorien sind vorgesehen, die über die Aufbewahrungsdauer ent-

scheiden? 

19. Kann sich die Regierung vorstellen, die Anzahl der sich im Besitz befindenden Werke ein-

zufrieren? Das heisst, bei Neuankäufen die entsprechende Anzahl der Deakzession zuzu-



 

 

führen?  

 

Begründung 21.12.2022: Im Vorstosstext enthalten. 
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